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Dringliche Anfrage 
 

 
Antragstellender Klub SPÖ-Landtagsklub 

 
Zuständiges  
Regierungsmitglied Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer 
 
Wortlaut der Hauptfrage 

Die Mehrheit der österreichischen Bundesländer setzt auf eine Trennung von Regierung und 
Opposition, während in Oberösterreich die Mischform der Proporzregierung gilt. Kontroll- und 
Transparenzarbeit wird zudem dadurch beeinflusst, dass es in Oberösterreich weder 
Akteneinsicht für Landtagsabgeordnete, noch einen Budgetdienst des Landtags oder ein 
Minderheitenrecht auf Einrichtung einer Untersuchungskommission gibt.  
Vor dem Hintergrund, dass Sie als Landeshauptmann in der jüngsten Aktuellen 
Stunde des Landtags für den Proporz als „Verhältnis- und Gemeinschaftsregierung“ 
eingetreten sind, frage ich Sie, wie Sie diese dem Wahlverhältnis entsprechende 
Gemeinschaftsregierung in Ihrem Regierungshandeln umsetzen? 
 
Wortlaut der 1. Unterfrage 
Inwieweit setzen Sie die Gemeinschaftsregierung dem Wahlverhältnis entsprechend 
bei der Zuordnung der Verantwortungsbereiche auf die einzelnen 
Regierungsmitglieder mit der von Ihnen vorgelegten Geschäftsverteilung der Oö. 
Landesregierung um?  
 
Wortlaut der 2. Unterfrage 
Inwieweit setzen Sie die Gemeinschaftsregierung dem Wahlverhältnis entsprechend 
bei der Dotierung der Budgetkapitel der jeweiligen Landesregierungsmitglieder mit 
den von Ihnen als Finanzreferent vorgelegten Budgetvoranschlägen für das Land OÖ 
um? 

 
Wortlaut der 3. Unterfrage 
Inwieweit setzen Sie die Gemeinschaftsregierung dem Wahlverhältnis entsprechend 
beim Landespersonal, das im Gegensatz etwa zur Bundesregierung nicht von den 
fachlich zuständigen Regierungsmitgliedern, sondern über alle Ressorts vom 
Personalreferenten verwaltet wird, um? 

 
Wortlaut der 4. Unterfrage 
Inwieweit setzen Sie die Gemeinschaftsregierung dem Wahlverhältnis entsprechend 
bei der Personalausstattung der einzelnen Regierungsressorts, die laut Ihrer 
Anfragebeantwortung vom 23.05.2022 von einem Maximum von 17,45 Vollzeit-
Äquivalenten in Ihrem LH-Ressort bis zu einem Minimum von 7,5 Vollzeit-Äquivalenten 
im Ressort eines Nicht-Koalitions-Regierungsmitglieds reichen, um?  
 

 
 KO Engleitner-Neu, M.A., M.A. 
 

 
 


